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Beratungsfolge Datum Behandlung Zuständigkeit 
    

Dienstberatung OB 01.06.2026 nicht öffentlich Vorberatung 

Werkausschuss Theater Erfurt 03.06.2026 nicht öffentlich Vorberatung 

Stadtrat 24.06.2026 öffentlich Entscheidung 
    

 

 

Beschlussvorschlag 

01 

Frau Christine Exel wird mit Ablauf des 31.07.2026 als kaufmännische Werkleiterin des 

Eigenbetriebes Theater Erfurt abberufen.  

 

02 

Herr Steffen Linnert wird mit Wirkung zum 01.08.2026 als kaufmännischer Werkleiter des 

Eigenbetriebes Theater Erfurt bestellt. 

 

 

 

 

 

 

01.06.2026, gez. A. Horn   
Datum, Unterschrift 

 

  

 

02 Stabsstelle Beteiligungsmanagement 

   Der Oberbürgermeister 

Titel der Drucksache: 

Eigenbetrieb Theater Erfurt - Abberufung und 

Bestellung der kaufmännischen Werkleitung 

 

Drucksache 1280/26 
 

Stadtrat 

Entscheidungsvorlagen 

 

öffentlich 
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Nachhaltigkeitscontrolling x Nein  Ja, siehe Anlage Demografisches Controlling x Nein  Ja, siehe Anlage 

Finanzielle Auswirkungen x Nein  Ja → Nutzen/Einsparung x Nein  Ja, siehe Sachverhalt 

  ↓ Personal- und Sachkosten (in EUR) /  

Personalkosteneinsparung (in VbE) 

Deckung im Haushalt  Nein  Ja Gesamtkosten  EUR 

   ↓ 
 

 2026 2027 2028 2029 

Verwaltungshaushalt Einnahmen  EUR  EUR  EUR  EUR 

Verwaltungshaushalt Ausgaben  EUR  EUR  EUR  EUR 

Vermögenshaushalt Einnahmen  EUR  EUR  EUR  EUR 

Vermögenshaushalt Ausgaben  EUR  EUR  EUR  EUR 

 

  Deckung siehe Entscheidungsvorschlag 

 

Fristwahrung 

 Ja x Nein 

 

 

Anlagenverzeichnis 

Anlage 1 – Begründung Dringlichkeit 

 

 

 

 

Sachverhalt 

Gem. § 4 Eigenbetriebssatzung besteht die Werkleitung aus einem künstlerischen Werkleiter und 

einem kaufmännischen Werkleiter. Gem. § 7 vertritt die Werkleitung die Landeshauptstadt Erfurt 

in Angelegenheiten des Eigenbetriebes gerichtlich und außergerichtlich. Die Werkleiter sind 

grundsätzlich nur gemeinschaftlich berechtigt und verpflichtet den Eigenbetrieb zu vertreten.  

 

In Bezug auf die künstlerische Werkleitung wird auf den Stadtratsbeschluss 0783/26 vom 

20.05.2026 verwiesen. 

 

In Bezug auf die kaufmännische Werkleitung besteht Handlungsbedarf, da die derzeitige 

kaufmännische Werkleiterin des Eigenbetriebes Theater Erfurt, Frau Christine Exel, ihre Tätigkeit 

mit Ablauf des 31.07.2026 beenden wird. Vor diesem Hintergrund ist die kurzfristige 

Sicherstellung der Handlungs- und Entscheidungsfähigkeit des Eigenbetriebes zwingend 

erforderlich.  

 

Die Position der kaufmännischen Werkleitung bzw. Verwaltungsdirektion stellt für den Betrieb 

des Theaters eine zentrale Schlüsselstelle dar. Sie umfasst insbesondere die Verantwortung für 

die wirtschaftliche Steuerung des Hauses, Personal- und Verwaltungsangelegenheiten, Vergabe- 

und Vertragswesen sowie die rechtssichere Vertretung des Eigenbetriebes im Rahmen der 



DA 1.15 

LV 1.51 

01.11 

© Stadt Erfurt 

Drucksache : 1280/26 Seite 3 von 3 

 

laufenden Geschäfte und ist gemäß der Satzung des Eigenbetriebes jederzeit sicherzustellen. 

Gerade mit Blick auf den Beginn der neuen Spielzeit 2026/2027 ist eine durchgehende 

Sicherstellung der Zeichnungs- und Entscheidungsbefugnisse unabdingbar. 

 

Zur Sicherstellung der kontinuierlichen Arbeits- und Entscheidungsfähigkeit des Eigenbetriebes 

soll Herr Steffen Linnert, Beigeordneter des für das Theater zuständigen Dezernates, die Funktion 

des kaufmännischen Werkleiters vorübergehend, bis das neue Auswahlverfahren abgeschlossen 

ist, übernehmen. Hierdurch kann insbesondere die notwendige Zeichnungs- und 

Handlungsfähigkeit des Eigenbetriebes bis zum Abschluss des regulären Besetzungsverfahrens 

gewährleistet werden. 

 

Die Vorlage erfolgt aufgrund der zeitlichen Erfordernisse im Zusammenhang mit dem 

Ausscheiden der bisherigen Stelleninhaberin im Wege der Dringlichkeit. 
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